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Einleitung

Problemaufriss

Viele in der modernen Industriegesellschaft auftretende Umweltprobleme
werden durch gefährliche Stoffe, insbesondere organische Chemikalien
und Schwermetalle verursacht.1 Sie belasten die Umweltmedien Wasser,
Luft und Boden, verändern ihre stoffliche Zusammensetzung und können
durch ihre Absorption Änderungen der Funktionsabläufe im menschli-
chen Körper und in Ökosystemen hervorrufen.2 Jährlich sterben über
100.000 Menschen in Europa bei Arbeitsunfällen mit gefährlichen Stoffen.
Sie stellen damit die häufigste Ursache für Arbeitsunfälle mit Todesfolge
in Europa dar.3 Nicht ohne Grund beurteilten im Jahr 2014 nahezu jede
zweite Europäerin und jeder zweite Europäer die Gesundheitsbelastung
durch Chemikalien als ein maßgebliches Umweltproblem. 4 Lediglich die
Luft- und Wasserverschmutzung wurden noch häufiger als drängende Um-
weltprobleme wahrgenommen.5 Dabei gilt es zu bedenken, dass die Belas-
tung von Wasser und Luft maßgeblich durch den Ausstoß und den Eintrag
von gefährlichen Stoffen hervorgerufen wird.

Trotz einer Vielzahl von Ansätzen zur Kontrolle und Begrenzung von
gefährlichen Stoffen zählt die Belastung von Mensch und Umwelt durch
den Eintrag dieser Stoffe nach wie vor zu den ungelösten “persistenten
Umweltproblemen”6. Dabei handelt es sich um solche Umweltprobleme,
bei denen umweltpolitische Maßnahmen über einen längeren Zeitraum

§ 1

A.

1 Rehbinder, in: Hansmann/Sellner (Hrsg.), Umweltrecht, S. 813 Rn. 1; noch drän-
gender formuliert Krämer, in: Winter (Hrsg.), Risk Assessment and Risk Manage-
ment of Toxic Chemicals in the European Community, S. 14.

2 Ingerowski, REACH-VO, S. 25; Winter, in: Führ/Wahl/v. Wilmowsky (Hrsg.), Um-
weltrecht und Umweltwissenschaft, S. 819, 820 f.

3 European Trade Union Institute (ETUI), REACH: halfway there or half-baked, S. 19.
4 Europäische Kommission, Special Eurobarometer 416 – Attitudes of European Citi-

zens towards the Environment, S. 11; Der Sachverständigenrat für Umweltfragen
(SRU) verweist in seinem Umweltgutachten 2004, Tz. 958 auf eine Umfrage der
EU-Kommission aus dem Jahr 2003, wonach sogar 93,3 % aller EuropäerInnen
Chemikalien als maßgebliches Umweltproblem ansehen.

5 Europäische Kommission, Fn. (4), S. 11.
6 SRU, Umweltgutachten 2004, S. 517.
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keine signifikante Verbesserung herbeizuführen vermochten.7 Die Ursa-
chen hierfür liegen zum einen in Wissenslücken hinsichtlich gefährlicher
Stoffe, ihrer Eigenschaften und Wirkungen, zum anderen aber auch in
rechtlichen Mängeln, etwa in wirkungslosen Regelungskonzepten und In-
kohärenzen zwischen verschiedenen Regelungsbereichen. Zur Minimie-
rung der Schadstoffbelastung ist sowohl die Generierung von belastbaren
Informationen hinsichtlich gefährlicher Stoffe erforderlich8 als auch die
Nutzung dieser Informationen zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Der Schutz vor gefährlichen Stoffen durch verschiedene
Regelungsregime

Neben den Vorschriften des europäischen Chemikalienrechts der REACH-
VO9 bezwecken eine Vielzahl sektoraler Umweltrechtsgebiete den Schutz
von Mensch und Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Die Situation, dass
mehrere sektorale Rechtsregime nebeneinander wirken und dabei densel-
ben Regelungszweck haben – hier den Schutz vor gefährlichen Stoffen, ist
dem Umweltrecht nicht fremd.10 So gibt es viele denkbare Konstellatio-
nen, in denen mehrere Rechtsregime nebeneinander wirken und koordi-
niert werden müssen: Für den Fall etwa, dass gefährliche Abfälle auf einem
Grundstück gelagert werden, kann das Abfallrecht, beim Eintrag von Stof-
fen in den Boden das Bodenrecht und bei der Versickerung der Stoffe in

I.

7 Europäische Umweltagentur, Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick
2015, S. 136 f.; Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen (WBGU), Hauptgutachten 2013, hinsichtlich der Belastung der marinen
Umwelt durch Chemikalien, S. 193; OECD, Umweltausblick bis 2050,
2012, S. 347 ff.; Umweltbundesamt Deutschland (UBA), Schnittstellenprobleme bei
der Regulierung gefährlicher Stoffe 2009, S. 2.

8 Dazu 7. Umweltaktionsprogramm der EU v. 28.12.2013, ABlEU L 354/191, Prio-
ritäres Ziel 5: Verbesserung der Wissens- und Faktengrundlage für die Umwelt-
politik der Union, hinsichtlich Chemikalien Nr. 71, lit. 3.

9 VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES v. 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Che-
mikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission, ABlEG
L 396/1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2019/1691 v. 10. Okober 2019,
ABlEU L 259/9.

10 Z.B. § 22 II BImSchG; Jarass, in: ders, § 22 BImSchG Rn. 13 ff.

§ 1 Einleitung
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das Grundwasser sodann das Wasserrecht Anwendung finden. Der Schutz
von Mensch und Umwelt vor gefährlichen Stoffen ist so eine klassische
Konstellation, in der verschiedene Regelungsregime nebeneinanderwirken
und mit ihren unterschiedlichen Ansätzen und Instrumenten auf die
Schadstoffproblematik zugreifen.

Der Schutz vor gefährlichen Stoffen durch das europäische
Chemikalienrechtsregime der REACH-VO

Die REACH-VO ist das zentrale Instrument der europaweiten Chemikali-
enregulierung und bezweckt den Schutz des Menschen und der Umwelt
vor schädlichen Einwirkungen durch gefährliche Stoffe.11 Mit dieser Ver-
ordnung wurde ein Paradigmenwechsel in der Behandlung gefährlicher
Stoffe vollzogen, wonach fortan in einem System der regulierten Selbstre-
gulierung12 die wirtschaftlichen Akteure eigenverantwortlich chemische
Stoffe bewerten und Risikomanagementmaßnahmen zu ihrer sicheren
Verwendung vorgeben. Das Erreichen eines hohen Schutzniveaus der
menschlichen Gesundheit und der Natur liegt gem. Art. 1 Abs. 3 REACH-
VO nunmehr zum großen Teil in der Verantwortung der Hersteller und
Importeure von Chemikalien.13 Damit sollte dem Problem des Unwissens
über die Risiken und Wirkweisen von Chemikalien und der angrenzenden
Fragestellung, wie staatliches Handeln in Situationen der Ungewissheit
auszugestalten ist,14 innovativ begegnet werden. Mit dem Erlass
der REACH-VO schloss sich allerdings sodann die Frage an, ob und wie
die nunmehr unter dem REACH-System in großen Mengen produzierten
Risikostoffinformationen auch außerhalb des Chemikalienrechtsregimes
in anderen Umweltrechtsregimen zugunsten eines effektiven Schutzes vor

1.

11 Art. 1 Abs. 1 REACH-VO; Kloepfer, Umweltschutzrecht, § 16, S. 483.
12 Zum Begriff der “regulierten Selbstregulierung”, Thoma, Regulierte Selbstregulie-

rung, S. 23 f.; Führ, in: ders. (Hrsg.), Praxishandbuch REACH, S. 12 Rn. 47 f.; Inge-
rowski/Kölsch/Tschochohei, Europäische Chemikalienregulierung, S. 8, 11.

13 Sog. Grundsatz der Stoffverantwortlichkeit; siehe auch Erwägungs-
grund 16 REACH-VO.

14 Diese Fragestellung wurde vorrangig in den 1990er Jahren und den ersten Jahren
des neuen Jahrtausends von Wissenschaft und Verwaltung behandelt: hier nur,
Europäische Umweltagentur, Late lessons from early warnings: the precautionary
principle from 1896-2000; Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1994.
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gefährlichen Stoffen nutzbar gemacht werden müssen oder könnten.15

Diese Fragestellung ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Der Lebenszyklus eines Stoffes – Anknüpfungspunkt verschiedener
umweltrechtlicher Regelungsregime

Die REACH-VO knüpft mit ihren Vorschriften zum frühestmöglichen
Zeitpunkt im Lebenszyklus eines Stoffes, nämlich zum Zeitpunkt vor sei-
ner Herstellung an.16 Bevor der Stoff selbst in einem Gemisch oder einem
Erzeugnis auf dem europäischen Markt In-Verkehr gebracht werden kann,
sieht die REACH-VO vor, dass zunächst im Registrierungsverfahren Stoff-
daten und Risikomanagementmaßnahmen ermittelt und bei der Europä-
ischen Chemikalienagentur ECHA hinterlegt werden. Im Falle von beson-
ders besorgniserregenden Stoffen kann sich ein Zulassungsverfahren an-
schließen, in dem die betroffenen Unternehmen die sichere Verwendung
des Stoffes nachweisen müssen, bevor sie diese verwenden dürfen. In
einem möglichen Stoffbeschränkungsverfahren können Stoffe oder be-
stimmte Verwendungen vollumfänglich verboten werden.

Sobald der Stoff weitere Verwendung findet, er in Anlagen zur Verarbei-
tung von Produkten genutzt wird, dabei möglicherweise in die Luft, das
Wasser oder den Boden emittiert oder am Ende des Lebenszyklus recycelt,
verwertet beziehungsweise beseitigt werden muss,17 finden entsprechende
sektorale Regelungen auf ihn Anwendung. In dem Moment, in dem der
Stoff den Herstellungsprozess beziehungsweise Importprozess durchlaufen
hat und die entsprechenden Pflichten aus der REACH-VO erfüllt wurden,

2.

15 Dieser Frage haben sich auch mehrere europäische wie auch nationale Studien
gewidmet: European Union Network for the Implementation and Enforcement of En-
vironmental Law (IMPEL), Linking IED and REACH I. (2013) und II. (2015); Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (UBA
Österreich), Nutzung chemikalienrechtlicher Daten in der wasserwirtschaftlichen
Planung, 2014; Milieu Ltd., Technical assistance related to the scope of REACH
and other relevant EU legislation to assess overlaps, S. 12/13; Kleihauer/Führ, Nut-
zen der REACH-Informationen für umweltrechtliche Vollzugsaufgaben, 2010.

16 Sofern der Stoff unter den Anwendungsbereich der REACH-VO fällt, vgl. Art. 2.
17 Zur Abfallhierarchie vgl. Art. 4 Richtlinie 2008/98/EG v. 19. November 2008,

ABlEG L 312/3, zuletzt geändert durch Beschluss (EU) 2019/1597 v. 27. Septem-
ber 2019 ABlEU L 248/77 sowie § 6 Abs. 1 KrWG (Gesetz zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von
Abfällen) v. 24. Februar 2012, BGBl. I S. 212, zuletzt geändert durch G. v. 20. Juli
2017, BGBl. I S. 2808.
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